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Kita-Personal erhält Impfung

Alle Mitarbeiter*innen in den Kinder-
einrichtungen der Gemeinde Barleben 
haben die Möglichkeit erhalten, eine 
Corona-Schutzimpfung zu bekommen. 
Fast 70 Prozent des Einrichtungsperso-
nals hat sich die Impfung verabreichen 
lassen. 
S. 4

Relaunch einer Partnerschaft

Der Zoo Magdeburg und die Ge-
meinde Barleben arbeiten weiterhin 
zusammen. Dafür unterzeichneten 
Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. 
Lutz Trümper und Barlebens Bürger-
meister Frank Nase im März eine 
Erneuerung des bisher bestehenden 
Kooperationsvertrages.
S. 13 (Titelbild)

Barleben testet

Die Gemeinde Barleben hat mit Unter-
stützung des Landambulatorium Börde 
ein Testzentrum in der Mittellandhal-
le in Barleben eingerichtet. An zwei 
Tagen in der Woche können Bürger*in-
nen hier einen Corona-Schnelltest 
machen lassen. 
S. 19
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Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die 
Landtagswahl am 06. Juni 2021 gesucht
>> Für die Landtagswahl am 06. 
Juni 2021 werden wieder wahlbe-
rechtigte Bürger für die Besetzung 
der einzelnen Wahlvorstände in den 
Wahllokalen der Gemeinde Bar-
leben gesucht. Es sind insgesamt 
fünf Wahllokale zu besetzen, drei 

in Barleben und je eins in Ebendorf 
und in Meitzendorf. Die berufenen 
Wahlvorstände sorgen für einen 
reibungslosen Ablauf der Wahl 
und ermitteln anschließend das 
Wahlergebnis. 
Interessierte Bürger melden sich 

bitte im Wahlamt der Gemeinde 
Barleben. 
Ansprechpartner: 
Henning Schmorte
Telefon: 039203/565 2629
Fax-Nr.: 039203/565 52629
E-Mail:  wahlen@barleben.de

Leinenpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit
>> Gemäß § 28 Abs. 2 Landeswald-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(LWaldG LSA) sind Hunde in der Zeit 
zwischen dem 1. März und 15. Juli in Feld 
oder Wald, einschließlich angrenzen-
der öffentlicher Straßen, anzuleinen.
Bei der sogenannten Brut- und 
Setzzeit handelt es sich um den 
Zeitraum, in dem die Tiere ihren 
Nachwuchs zur Welt bringen. Hier-
bei bezieht sich der Begriff „Brutzeit“ 
auf die nistenden Vögel, welche die 
gelegten Eier bis zum Schlüpfen der 
Jungen warmhalten müssen. In der 

Jagdsprache ist mit der Setzzeit die 
Zeit gemeint, in der die Elterntiere 
mit der Aufzucht ihrer Nachkommen 
beschäftigt sind. 
In den letzten Jahren wurden mehr-
fach Hundehalter angetroffen, die 
dieser Regelung nicht gefolgt sind. 
Verantwortungsbewusste Hundebe-
sitzer gehen diese wenigen Wochen 
daher mit gutem Beispiel voran und 
behalten ihre Hunde an der Leine.
Mit der Gefahrenabwehrverordnung 
der Gemeinde Barleben existiert da-
rüber hinaus die Pflicht für Tierhalter 

und die mit der Führung oder Pfle-
ge Beauftragten, darauf zu achten, 
dass ihre Tiere nicht unbeaufsichtigt 
auf Straßen und in Anlagen herum-
laufen und Personen oder andere 
Tiere anspringen oder anfallen. 
Bitte beachten Sie diese Rege-
lungen und informieren Sie auch 
andere Hundehalter, die sich mit 
solchen Bestimmungen noch 
nicht auseinandergesetzt haben. 
Schlimmstenfalls können Verstöße 
mit einer empfindlichen Geldbuße 
geahndet werden. (tz)
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WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG:

Berufserfahrung, Motivation, Teamgeist und eingenverantwortliches 
Arbeiten – wenn das keine Fremdworte sind, dann bewerben Sie sich jetzt! 
Wir bieten abwechslungsreiche Tätigkeiten bei leistungsgerechter 
Bezahlung in einem motivierten Team. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

• Heizungs-/Sanitärinstallateur (m/w/d) 
• Kundendienstmonteur (m/w/d)

JETZT
bewerben!

Lindenallee 14
39179 Barleben 
Tel. 039203/883863

info@deta-magdeburg.de
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Personal von Kindereinrichtungen erhält 
Corona-Schutzimpfungen
>> Mit der Zulassung des Impf-
stoffes von AstraZeneca wurde 
Anfang Februar auch die Corona-
Impfverordnung hinsichtlich der 
Prioritätengruppen geändert. Damit 
haben neben der Personengruppe 
der Über-80-Jährigen (Schutzimp-
fung mit höchster Priorität) nun 
unter anderem auch Personen, die 
in Kindereinrichtungen arbeiten 
(Schutzimpfung mit hoher Priorität), 
Anspruch auf eine Impfung. 
Die Gemeinde Barleben hat daraufhin 
in Abstimmung mit dem Landkreis 
Börde in einer kurzfristigen Abfrage 
die Impfbereitschaft bei den Einrich-
tungsmitarbeiter*innen abgefragt. 
Als eine der ersten war Hortleiterin 
Inken Schuchardt an der Reihe und 
erhielt Ende Februar im Impfzentrum 
des Landkreis Börde in Haldensleben 
ihre Corona-Schutzimpfung. „Der 
überwiegende Teil unseres Einrich-
tungspersonals – fast 70 Prozent 
– wird sich zum Selbstschutz und 
zum Schutz des eigenen Arbeits- 
und Familienumfeldes die Impfung 
verabreichen lassen“, erklärt Michael 
Schumann, Bereichsleiter Bürgerser-
vice der Gemeinde Barleben. In der 
Abfrage sind auch die technischen 
Kräfte in den Kindereinrichtungen, 
wie das Reinigungspersonal und 
das Servicepersonal zur Essen-
ausgabe sowie FSJler*innen und 

Praktikant*innen berücksichtigt 
worden. Sie haben ebenfalls die 
Möglichkeit erhalten, sich gegen das 
Corona-Virus impfen zu lassen. 
Übrigens: Inken Schuchardt hatte 
nach ihrer ersten Impfung mit dem 
Impfstoff von AstraZeneca keinerlei 
Begleiterscheinungen. „Bei dem gan-
zen Bohei um diesen Impfstoff hatte 
ich mich auf deutliche Reaktionen 
meines Körpers eingestellt. Erfreu-
licherweise war das keineswegs der 
Fall“, so Schuchardt. Bürgermeis-
ter Frank Nase begrüßt die leicht 

geänderten Regelungen zur Reihen-
folge der Impfungen und somit die 
Möglichkeit auf mehr Impftermi-
ne. Dennoch rät er weiterhin dazu, 
die Abstands- und Hygieneregeln 
zu beachten und beim Tragen von 
Schutzmasken nicht nachlässig zu 
werden. „Abstand und Schutzmas-
ken werden für viele von uns noch 
eine lange Zeit die wichtigen Dinge 
sein, mit denen wir uns selbst und 
andere vor einer Ansteckung mit 
dem Corona-Virus schützen kön-
nen“, so der Rathauschef. (tz)

Hortleiterin Inken Schuchardt ließ sich im Impfzentrum in Haldensleben gegen das Corona-Virus 
impfen. Foto: tz
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Mit Termin wieder in die Bibliothek
>> Eine gute Nachricht für Barle-
bens Bücherfreunde. Seit Montag, 
08.03.2021, darf die Bibliothek 
Barleben wieder öffnen und ihre 
Nutzer empfangen. Vorerst aller-
dings nur eingeschränkt und unter 
bestimmten Voraussetzungen. 
So müssen sich die Nutzer vorab 
einen Termin besorgen. Hierfür 
können sie sich bei der Bibliotheks-
leiterin Manja Selle telefonisch 
unter 039203 5652410 (Nutzen 
Sie auch den Anrufbeantworter, 
Sie erhalten einen Rückruf) oder 
per E-Mail an bibliothek@barleben.
de anmelden. Sie bekommen dann 
ein 15-minütiges Besuchszeitfens-
ter zugewiesen, innerhalb dessen 
sie in dem Bestand stöbern oder 
ausgeliehene Medien zurückge-
ben können. „Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass unseren Nutzern 
15 Minuten ausreichen, um sich 
entsprechend ihrer Interessen in 
unserem Bestand umzuschauen“, 
erklärt Manja Selle. Darüber hin-
aus besteht auch die Möglichkeit, 
über den Onlinekatalog Medien 
auszusuchen und bei dem Termin 
in der Bibliothek abzuholen. Der 

Onlinekatalog umfasst den gesam-
ten Medienbestand der Bibliothek 
Barleben von rund 15.500 Bü-
chern, Zeitschriften, Cds und DVDs 
bzw. Blu-Rays. 
Neben der vorherigen Terminver-
einbarung müssen Nutzer beim 
Betreten der Einrichtung eine me-
dizinische Maske tragen. (tz)

Öffnungszeiten (eingeschränkt) der 
Bibliothek Barleben 
Montag: 10:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 13:00 – 19:00 Uhr

Die Bibliothek Barleben empfängt wieder ihre 
Nutzer nach vorheriger Terminvereinbarung.

Dienstjubiläum
>> Die Leiterin des Bereichs Ord-
nungsamt, Birgit Weck, hatte kürzlich 
25-jähriges Dienstjubiläum. Mit 
einer kleinen Aufmerksamkeit kam 
Bürgermeister Frank Nase zum coro-
nakonformen Gratulieren vorbei. 
1996 hatte Birgit Weck ihren Dienst im 
Ordnungsamt der Gemeinde angetre-
ten und ist bis heute in dem Bereich 
geblieben. An ihre ersten Arbeitsta-
ge erinnert sie sich noch ganz genau. 
Schließlich hatte sie wenige Tage nach 
ihrer Einstellung ihren 30. Geburtstag. 
Aufgrund ihrer Tätigkeit im Ord-
nungsamt ist Birgit Weck auch vielen 
Bürger*innen der Gemeinde bekannt. 
Das Knöllchenverteilen macht dabei 
übrigens eher einen geringen Anteil 
aus. (tz)

 Informationen der Verwaltung | 5



Stellenausschreibungen
>> Die Gemeinde Barleben sucht für die Bade- und Campingsaison 2021 am Jersleber See, ab dem 15.05.2021, auf 
Basis eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnis mehrere

RETTUNGSSCHWIMMER*INNEN (m/w/d)

Arbeitsschwerpunkte sind: 
• die Aufsicht und Betreuung des Badebetriebes
• Mitwirkung bei der Pflege der Gebäude und des Strandbereiches

Wir bieten
• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
• tarifliche Vergütung nach EG 3 TVöD (VKA)
• betriebliche Altersvorsorge
• einen Arbeitsplatz in einem Team mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur in  

der Einarbeitungszeit unterstützen

Wir erwarten
• Vollendung des 18. Lebensjahrs
• körperliche und geistige Eignung für die Erfüllung der Aufgaben
• Zuverlässigkeit, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein
• das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen der DLRG in Silber 
• eine Erste Hilfe-Ausbildung
• Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen

Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich!
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Barleben, Ernst-Thälmann-Straße 22 in 39179 
Barleben oder per E-Mail an office@barleben.de.

>> Die Gemeinde Barleben sucht für die Bade- und Campingsaison 2021 am Jersleber See, ab dem 15.05.2021, auf 
Basis eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnis mehrere

KASSIERER*INNEN (m/w/d)
von Eintrittsgeldern.

Arbeitsschwerpunkte sind
• Kassierung von Eintrittsgeldern
• Kassenabrechnung 

Wir bieten
• tarifliche Vergütung nach EG 1 TVöD (VKA)
• betriebliche Altersvorsorge
• einen Arbeitsplatz in einem Team mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur in  

der Einarbeitungszeit unterstützen

Wir erwarten
• Zuverlässigkeit, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein
• Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen

Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich!
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an die Gemeinde Barleben, Ernst-Thälmann-Straße 22 in 39179 
Barleben oder per E-Mail an office@barleben.de .

Hinweis: Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nur zurückgeschickt, wenn ein ausreichend frankier-
ter Rückumschlag in angemessener Größe mit eingereicht wird. Nach Beendigung des Bewerberverfahrens können 
die Unterlagen auch persönlich nach telefonischer Absprache abgeholt werden, ansonsten erfolgt drei Monate nach 
Abschluss des Bewerberverfahrens eine Vernichtung der Bewerbungsunterlagen unter Beachtung der  datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen. Bewerbungskosten werden nicht erstattet. 
Die Bewerbungsunterlagen und -daten werden ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens verwendet. Wei-
terführende Informationen zur Datenverarbeitung im Bewerbungsverfahren sind auf unserer Internetseite: www.
barleben.de in der Rubrik Datenschutz zu finden.

6 | Amtsblatt im Mittellandkurier vom 09. April 2021



Öffentliche Bekanntmachung
Flurbereinigungsverfahren nach § 87 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

„Flurbereinigungsverfahren BAB 14 Samswegen/Groß Ammensleben;  BK7.010“

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

mit Beschluss vom 01.08.2014 ist das Flurbereinigungsverfahren FBV „Groß Ammensleben BAB 14; 
BK7.002“ und mit Beschluss vom 01.06.2015 ist das Flurbereinigungsverfahren FBV „Samswegen BAB 14; 
BK7.003“ angeordnet worden. Vor Einleitung dieser beiden Flurbereinigungsverfahren fanden am 20.03.2014 bzw. 
am 21.05.2015 Aufklärungstermine gemäß  §5 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) statt, bei denen die zukünftige Teil-
nehmer über Ziel, Zweck, Ablauf sowie die voraussichtlichen Kosten dieser Flurbereinigungsverfahren informiert 
wurden.
Die Vorstandswahl ist in beiden Verfahren nicht erfolgt. Beide Verfahren befinden sich auf dem gleichen Stand.

Sie sind als Grundstückseigentümer oder als Erbbauberechtigter Teilnehmer in einem dieser oder in beiden 
Flurbereinigungsverfahren.

Die o. g. Flurbereinigungsverfahren sollen nun zu einem Flurbereinigungsverfahren „BAB 14 Samswegen/Groß 
Ammensleben;  BK7.010“ u. a. aus folgenden Gründen vereinigt werden: 

Durch die Vereinigung wird der Verwaltungsaufwand erheblich minimiert und die Kosten gesenkt, außerdem wird 
eine effektive Neueinteilung, mit besseren Möglichkeiten der Grundstückszusammenlegung für alle Teilnehmer er-
öffnet. Beide Verfahrensgebiete weisen eine hohe Identität kommunaler und privater Eigentümer auf. Des Weiteren 
sind die Bewirtschafter in den Verfahrensgebieten in hohem Maße identisch.
Mit dem Flurbereinigungsverfahren „BAB 14 Samswegen/Groß Ammensleben; BK7.010“ wird der Bau der ge-
samten Verkehrseinheit VKE 415/1 – AS Dahlenwarsleben - AS Wolmirstedt der Bundesautobahn BAB 14 begleitet.

Nachteile sind für Sie als Teilnehmer durch die Vereinigung beider Flurbereinigungsverfahren nicht erkennbar.

Die Durchführung des Verfahrens richtet sich nach den Vorschriften des Flurbereinigungsgesetzes; die Leitung ob-
liegt der zuständigen Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Mitte  in Wanzleben.
Dieses Flurbereinigungsverfahren wird, wie die beiden vorherigen auch, auf der Grundlage des § 87 FlurbG als 
Unternehmensflurbereinigung durchgeführt werden. 

Da aufgrund der aktuellen Pandemiesituation die Durchführung einer öffentlichen Aufklärungsveranstaltung nicht 
möglich ist, informieren wir Sie hiermit schriftlich über dieses zukünftige Flurbereinigungsverfahren. 

Durch das Unternehmen, dem Neubau der Bundesautobahn BAB 14, werden im Flurbereinigungsgebiet landwirt-
schaftliche Grundstücke in großem Umfang in Anspruch genommen. Darüber hinaus werden durch das Unternehmen 
Durchschneidungen wirtschaftlich zusammenhängender Flächen eintreten, wobei unwirtschaftliche Grundstücksfor-
men und Grundstücksgrößen entstehen werden. Des Weiteren ist die Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen neu zu regeln, da das vorhandene Wege- und Gewässernetz in Mitleidenschaft gezogen wird. Derartige für 
die allgemeine Landeskultur entstehende Nachteile können nur durch eine Neueinteilung der Grundstücke vermie-
den werden. Diese Änderungen sind unternehmensbedingt. 
Zudem dient dieses Verfahren dazu, den durch den Bau der Bundesautobahn 14 entstehenden Landverlust auf die 
Gesamtheit aller Teilnehmer zu verteilen und diesbezüglich die Betroffenheit des einzelnen Teilnehmers zu mildern. 
Das Flurbereinigungsverfahren „BAB 14 Samswegen/Groß Ammensleben; BK7.010“ hat außerdem den Zweck, 
das vorhandene Wegenetz in seiner Anlage zu verbessern und den Erfordernissen des Wirtschaftsverkehrs entspre-
chend auszubauen, um eine wirksame, kostengünstige und umweltfreundliche Verbesserung der Produktions- und 
Arbeitsbedingungen der im Verfahrensgebiet wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe herbeizuführen.

Das zukünftige Flurbereinigungsverfahren „BAB 14 Samswegen/Groß Ammensleben; BK7.010“ wird ca. 1.989 
ha groß sein und erstreckt sich auf Teile der Gemarkungen

Gemarkung      Flur

Dahlenwarsleben     1, 2
Gutenswegen       4
Groß Ammensleben     2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12
Klein Ammensleben     1, 2, 3
Meitzendorf      1, 2, 4
Jersleben      1, 2, 3, 4
Mose       8, 9
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Samswegen      3, 4, 5, 7
Bleiche        1
Wolmirstedt      35, 36

Die Verfahrensgebietsgrenze dieses Flurbereinigungsverfahrens wird weitestgehend identisch mit den Verfahrensge-
bietsgrenzen der bisherigen Flurbereinigungsverfahren „Samswegen BAB 14, BK 7.003“ sowie „Groß Ammensleben 
BAB 14, BK 7.002“ sein. Es entfällt die Verfahrensgebietsgrenze zwischen diesen beiden Flurbereinigungsverfahren. 
Die vorläufige Gebietskarte des zukünftigen Verfahrensgebietes ist in der Anlage beigefügt.

Mit Anordnung der Flurbereinigung entsteht die Teilnehmergemeinschaft „Flurbereinigung BAB 14 Samswe-
gen/Groß Ammensleben“. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und setzt sich aus den Eigentümern 
und den Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke zusammen. Die Teilnehmer-
gemeinschaft hat die gemeinschaftlichen Interessen der Teilnehmer in das Verfahren einzubringen und repräsentiert 
damit deren Mitwirkungsrechte. Weiterhin hat die Teilnehmergemeinschaft vor allem den Ausbau der im Flurberei-
nigungsverfahren zu schaffenden gemeinschaftlichen Anlagen (i. d. R. Wege, Gewässer und landschaftsgestaltende 
Anlagen) vorzunehmen und das Verfahren finanziell abzuwickeln. Vertreten wird die Teilnehmergemeinschaft durch 
einen Vorstand. Dieser Vorstand wird in einer Teilnehmerversammlung gewählt. Über die Durchführung dieser Wahl 
werden alle Teilnehmer rechtzeitig mittels öffentlicher Bekanntmachung informiert. Das ALFF Mitte bittet Sie aus-
drücklich, ihr Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt wahrzunehmen.

Die durch die Umsetzung von Wegebau- und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der Teilnehmergemeinschaft ent-
stehenden Ausführungskosten werden mit 75% vom Bund/Land und der EU gefördert. Für den Teilbereich des FBV 
„Groß Ammensleben BAB 14; BK 7.002“ ergibt sich somit eine mäßige Erhöhung des Fördersatzes von bisher 71% 
auf 75 %. 
Lediglich dieser verbleibende 25%-ige Eigenleistungsanteil ist im zukünftigen Flurbereinigungsverfahren „BAB 14 
Samswegen/Groß Ammensleben; BK7.010“ von der Teilnehmergemeinschaft aufzubringen. Gem. § 19 FlurbG 
sind die von der Teilnehmergemeinschaft zu tragenden Ausführungskosten durch Beiträge der Teilnehmer nach dem 
Verhältnis des Wertes ihrer neuen Grundstücke aufzubringen. 
Den unternehmensbedingten Anteil an den Ausführungskosten hat der Unternehmensträger nach § 88 
Nr. 8 FlurbG an die Teilnehmergemeinschaft zu zahlen.

Alle in den Flurbereinigungsverfahren „Groß Ammens-
leben BAB 14, BK7.002“ und „Samswegen BAB 14, 
BK7.003“ ergangenen Entscheidungen, Festsetzun-
gen, Anordnungen und Vereinbarungen behalten ihre 
Wirksamkeit, soweit im Beschluss keine anderen Rege-
lungen getroffen werden. Dies gilt insbesondere für den 
Grunderwerb und bereits erteilte Vollmachten.

Bei diesem Schreiben handelt es sich um ein Informati-
onsschreiben aus dem keine Handlungsverpflichtungen 
Ihrerseits entstehen.
Abschließend weist die Flurbereinigungsbehörde darauf 
hin, dass der Beschluss zur Anordnung des Flurbe-
reinigungsverfahrens „BAB 14 Samswegen/Groß 
Ammensleben; BK7.010“ demnächst öffentlich be-
kannt gemacht werden wird. Deshalb werden Sie als 
zukünftiger Teilnehmer gebeten, die Öffentlichen Be-
kanntmachungen in den Gemeinden Niedere Börde, 
der Stadt Wolmirstedt sowie der Einheitsgemeinde Bar-
leben und in den Nachbargemeinden  zu verfolgen.  

Für weitere Informationen oder eventuelle Fragen 
im Zusammenhang mit der Einleitung des Flurbe-
reinigungsverfahrens „BAB 14 Samswegen/Groß 
Ammensleben; BK7.010“ stehen Ihnen folgende An-
sprechpartner zur Verfügung:

Herr Jens Spicher, Tel.: 039209/203-141
Email.: Jens.Spicher@alff.mule.sachsen-anhalt.de

Frau Silke Wolff, Tel.: 039209/203-444
Email.: Silke.Wolff@alff.mule.sachsen-anhalt.de

Klimmek
Die Mehrmarkenwerkstatt
Inhaber: Tino Klimmek

HU/AU

UNFALLINSTANDSETZUNG

INSPEKTION

MOTORDIAGNOSE

REIFENSERVICE

REPARATUREN ALLER MARKEN

STOSSDÄMPFER

KLIMASERVICE

ÖLWECHSEL

Rund-um-

Service 

für alle Auto-

marken

Lindenallee 10 Firmenwhatsapp: 039203/6 27 40
39179 Barleben
Telefon 039203/627 40
Telefax 039203/627 11

Mobil 01522/8 64 55 19

8 | Amtsblatt im Mittellandkurier vom 09. April 2021



 Informationen der Verwaltung | 9



Satzung zur befristeten Aufhebung der Satzung über 
die Gewährung eines kommunalen Zuschusses der 

Gemeinde Barleben für die Errichtung selbstgenutzter 
Eigenheime (Wohnbaufördersatzung)

>> Auf Grund des § 8 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsge-
setz - KVG LSA) in der Fassung der Bekannt-machung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166), hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2020 
folgende Satzung zur befristeten Aufhebung der Satzung über die Gewährung eines kommunalen Zuschusses der 
Gemeinde Barleben für die Errichtung selbstgenutzter Eigenheime (Wohnbaufördersatzung) beschlossen. 

§ 1
Aufhebung

Die Satzung über die Gewährung eines kommunalen Zuschusses der Gemeinde Barleben für die Errichtung selbstge-
nutzter Eigenheime (Wohnbaufördersatzung)  Beschluss BV-0030/2009 vom 16. April 2009 wird im Anschluss an die 
Satzung zur befristeten Aufhebung der Satzung bis 31.12.2020 vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2023 aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.
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Wir erfüllen gerne Ihre Urlaubsträume 
und sind für Sie erreichbar:

Denn wir nehmen uns Zeit für Ihren 
Traumurlaub und freuen uns auf Sie!

Gerne vereinbaren wir einen individuellen 
Beratungstermin mit Ihnen.

Reisebüro im Herzen von Barleben 
Breiteweg 46 · 39179 Barleben

039203/560370

willkommen@reisebuero-barleben.de

www.reisebuero-barleben.de

2103001-HL-AZ-Image-HL-Barleben.indd   1 03.03.21   13:48
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Grundstücksangebote der Gemeinde Barleben

>> Die Gemeinde Barleben bie-
tet das Eckgrundstück in Barleben, 
Agrarstraße in der Gemarkung Bar-
leben, Flur 2, Flurstück  1177 mit 
531 m² und 1087 mit 986 m² ins-
gesamt 1.517 m² zum Kauf an. Die 
Flurstücke werden als ein Grund-
stück für 1€/m² angeboten.
Das Grundstück ist unbebaut. Auf 
dem Grundstück befinden sich Ab-
lagerungen, Befestigungen und 
Pflanzungen. An der nördlichen 

Grundstücksgrenze von Flurstück 
1087 befindet sich eine Transforma-
torenstation (siehe Kartenauszug) 
der E.ON Avacon AG. Das Objekt 
befindet sich in einem förmlich 
festgesetzten eingeschränkten 
Gewerbegebiet.
Die Bewerber werden aufgefor-
dert, neben dem Kaufangebot die 
geschätzten Investitionskosten zu 
benennen. Ebenso ist der Bewer-
ber verpflichtet die Ablagerungen 

fachgerecht entsorgen zu lassen. 
Ein Nachweis ist der Gemeinde zu 
erbringen. Im Kaufvertrag werden 
eine Investitionsverpflichtung mit 
einem Investitionszeitraum sowie 
eine Entsorgungsverpflichtung für 
die Ablagerungen festgesetzt.

Die Bewerbungen sind bis zum 
30. April 2021 in der Gemeinde 
Barleben, Ernst-Thälmann-Str. 22 in 
einem verschlossenen Umschlag 
mit der Aufschrift „Bewerbung 
Agrarstraße“ einzureichen. 
Die Bodenanalyse kann in der 
Gemeinde Barleben im Amt Fi-
nanzen/Liegenschaften nach 
Voranmeldung unter der Telefon-
nummer 039203/5652137 oder  
per E-Mail an melanie.brueck-
ner@barleben.de eingesehen 
werden. (Gemeinde Barleben/
Liegenschaften)

>> Die Gemeinde Barleben bietet ein 
Grundstück in Barleben, Agrarstra-
ße in der Gemarkung Barleben, Flur 
2, Flurstück  1180 mit 344 m² und 
1092 mit 546 m² insgesamt 890 m² 
zum Kauf an. Die Flurstücke werden 
als ein Grundstück für  ein Min-
destverkaufspreis von 111.000,00 
€ angeboten. Das Grundstück ist 

unbebaut. Auf dem Grundstück be-
finden sich  Pflanzungen. 
Auf dem westlich angrenzenden 
Grundstück, Flurstück 1179, befindet 
sich eine Funkantenne.  Der über-
wiegende Teil des Objektes befindet 
sich in einem förmlich festgesetzten 
Mischgebiet, der westliche Teil liegt 
im eingeschränkten Gewerbegebiet.

Die Bewerber werden aufgefor-
dert, neben dem Kaufangebot 
die geschätzten Investitionskos-
ten zu benennen.  Im Kaufvertrag 
wird eine Investitionsverpflichtung 
mit einem Investitionszeitraum 
festgesetzt.

Die Bewerbungen sind bis zum 
30. April 2021 in der Gemeinde 
Barleben, Ernst-Thälmann-Str.22 in 
einem verschlossenen Umschlag 
mit der Aufschrift „Bewerbung 
Agrarstraße, Bebauung eines Ei-
genheimes“ einzureichen. Auskunft 
erteilt das Amt Finanzen/Liegenschaf-
ten unter Telefon Nr. 039203/5652137 
oder E-Mail  melanie.brueckner@
barleben.de. (Gemeinde Barleben/
Liegenschaften)
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Relaunch einer Partnerschaft                     
Neuer Kooperationsvertrag zwischen        
Gemeinde Barleben und Zoo Magdeburg

>> Der Zoo der Landeshauptstadt 
Magdeburg und die Gemeinde Bar-
leben arbeiten weiterhin zusammen. 
Dafür unterzeichneten Oberbür-
germeister Dr. Lutz Trümper und 
Barlebens Bürgermeister Frank 
Nase im März (10.03.) eine Er-
neuerung des bisher bestehenden 
Kooperationsvertrages. 

Im inhaltlichen Fokus der neuen 
Vereinbarung steht vor allem die 
Unterstützung der Zoo Magdeburg 
gGmbH bei der Vermarktung der 
Einrichtung, der Gewinnung von 
neuen Gästen und die langfristige 
Bindung. Als Informationsmultiplika-
tor wird die Gemeinde Barleben die 
Werbekampagnen des Zoos unter-
stützen und hierbei insbesondere 
bei der nationalen und internatio-
nalen Standortvermarktung helfen. 
In Druckerzeugnissen unter an-
derem im Mittellandkurier, dem 

Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Barleben, soll die kooperative Zu-
sammenarbeit gewürdigt und für 
eine aktive Partnerschaft geworben 
werden. 

„Als Bürgermeister einer kleinen Ge-
meinde und auch als Familienvater 
freue ich mich, dass wir zu dieser be-
merkenswerten Einigung gekommen 
sind. Für die Zukunft sehe ich hier ein 
gefestigtes und krisensicheres Mitei-
nander. Unsere Kooperation und die 
gelebte Verbindung sind für mich als 
Bürgermeister ein off enes Zeichen 
für eine lebendige Region. Eine tat-
sächliche Koexistenz, bei der jeder 
Partner seine Stärken einbringt“, 
sagte Bürgermeister Frank Nase bei 
der medienwirksamen Vertragsun-
terzeichnung im Zoo Magdeburg.

Auch Oberbürgermeister Dr. 
Lutz Trümper freut sich über 

die Fortsetzung der Zusammen-
arbeit und sagte: „Den neuen 
Kooperationsvertrag zwischen der 
Gemeinde Barleben und der Zoo 
Magdeburg gGmbH verbinde ich mit 
dem Wunsch für eine ebenso er-
folgreiche Weiterentwicklung und 
Attraktivitätssteigerung unseres 
Zoos zur Freude, Entspannung und 
Bildung der Bürger*innen unserer 
Stadt und ihrer Gäste.“

Ab dem Jahr 2020 zahlt die Gemeinde 
Barleben einen Betriebskostenzu-
schuss von 100.000 Euro pro Jahr. 
Eine Evaluierung der neuen Verein-
barung erfolgt erstmals 2024. 

Die Gemeinde Barleben ist seit 2006 
Mitgesellschafterin des Magdeburger 
Zoos. Die Landeshauptstadt Mag-
deburg ist mit 90 Prozent und die 
Gemeinde Barleben mit 10 Prozent 
an der Gesellschaft beteiligt. (PM/tz) 

Barlebens Bürgermeister Frank Nase, Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper und der Geschäftsführer des Zoo Magdeburg, Dirk Wilke, 
(v.r.) unterzeichneten den Kooperationsvertrag. Foto: tz
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Spannende Diskussion mit Madame 
l’Ambassadrice über die Rolle der Frau 
in der modernen Gesellschaft

>> Anlässlich des Internationalen 
Frauentages hatte die Abibac-Klasse 
10a des ECOLE-Gymnasiums am 8. 
März die einmalige Möglichkeit eine 
Diskussion mit der französischen 
Botschafterin Anne-Marie Descôtes 
zu führen.
Natürlich waren die Schülerinnen 
und Schüler nicht unvorbereitet. Sie 
hatten sich intensiv mit der Rolle 
der Frau in der Geschichte und in 
verschiedenen Bereichen der Gesell-
schaft auseinandergesetzt und dazu 
Artikel verfasst. Diese Artikel sind 
auf der Webseite der ECOLE-Stiftung 
(www.ecole-stiftung.de) unter Gym-
nasium/Abibac veröffentlicht.
Diese Videodiskussion steht in einer 
langen Reihe gemeinsamer Aktivitä-
ten, die die beiden Ecole-Schulen mit 
französischen Schulen und Einrich-
tungen und auch der französischen 
Botschaft in Berlin organisieren. 
Begleitet und unterstützt werden 
diese Projekte nicht selten durch das 

Institut Française in Magdeburg. In 
diesem Fall von Frau Monfeuillard 
- dafür dankt die Ecole-Stiftung im 
Namen des Abibac-Kurses.
Erläuterung: Das AbiBac ist ein 
deutsch-französisches Abitur. Der 
Begriff AbiBac ist ein Kunstwort, 
das sich aus den ersten Silben der 

Begriffe ‚Abitur‘ und ‚baccalauréat‘, 
der französischen Entsprechung zum 
deutschen Abitur, zusammensetzt. 
Das Ecole-Gymnasium bietet seinen 
Schülerinnen und Schülern diesen 
Abschluss parallel zum deutschen 
Abitur an. Das ist in Sachsen-Anhalt 
einmalig. (Ecole-Stiftung/T. Grosse) 
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Highspeed-Internet

in Ihrer Region

Seit 2011 bieten wir, das Telekommunikations-Unternehmen MDDSL GmbH,
unsere Dienstleistungen in der Gemeinde Barleben an. Inzwischen ist unsere
Firma selbst im Industriepark Ostfalen ansässig und betreut landesweit rund 
9.000 Kunden. Angesichts der rasanten Entwicklung der Digitalisierung geht 

die MDDSL GmbH in der Gemeinde Barleben den nächsten Schritt: 

Die Umstellung von Kupferleitungen auf Glasfaser. 
Warum, erläutert Christian Daul, MDDSL-Vertriebsleiter.

In naher Zukunft reicht die klassische Kupferleitung nicht mehr aus. Dann 
benötigen wir Bandbreiten im 1 Gigabite-Bereich, um die Angebote aus dem 
Netz nutzen zu können. Der Kunde erwartet stabile Leitungen, damit z.B. der 
gestreamte Film nicht ständig stockt und in der Videokonferenz alle Teilnehmer 
die Kamera nutzen können.

Die MDDSL GMBH ist ein 2006 vom Magdeburger Andreas Riedel 

gegründetes Familienunternehmen. Vor 15 Jahren ging es mit zwei 

Mitarbeitern los. Heute hat MDDSL GmbH mit Sitz in Barleben, rund 

80 Mitarbeiter und mehr als 9.000 Kunden. 

MDDSL versorgt Ihre Kunden mit schnellem Internet von Bergzow im

Norden bis Schkopau im Süden, von Zerbst im Osten bis Osterwieck 

im Westen. 

Derzeit können unsere Kunden im Kupfernetz Tarife bis maximal 

150 Mbit/s buchen. Die bereits umgestellten Kunden auf Glasfaser 

können die neuen GIGA-Tarife nutzen. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Telefon 0391-25194700

oder per E-Mail vertrieb@mddsl.eu
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Taschengeld aufbessern und dabei jungen Familien helfen
>> In Zeiten von Corona hat die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf noch 
einmal einen ganz anderen Stellen-
wert erlangt: Zerrissen zwischen 
Homeoffice und Homescoling/ Kin-
derbetreuung wünschen sich derzeit 
nicht wenige junge Eltern Entlastung 
und „helfende Hände“ einer festen 
Bezugsperson.
Um die Möglichkeiten einer indivi-
duellen Kinderbetreuung oder auch 
Hausaufgabenhilfe im lokalen Um-
feld zu verbessern und den Eltern die 
Sicherheit zu geben, dass „ihr“ Baby-
sitter auch für die Kinderbetreuung 
geeignet ist und über entsprechen-
de Grundkenntnisse verfügt, finden 
auch in diesem Jahr wieder Babysit-
terkurse im Landkreis Börde statt.
Der erste Kurs startet im April und 
findet als Online-Veranstaltung wie 
folgt statt: 08. und 15. April von 
18:30 bis 20:00 Uhr sowie am 10. 
April von 9:00 bis ca. 18:00 Uhr und 
am 17. April von 9:00 bis ca. 17:00 
Uhr. Anmeldungen für den Online-
Babysitterkurs sind ab sofort im 
Familienservicecenter des LIBa e.V. 

unter 039203 753910 oder besser 
noch per Email an info@liba-bemb.
de unter Angabe der vollständigen 
Kontaktdaten und des Geburtsda-
tums möglich.
Teilnehmen kann jeder, der zuver-
lässig und verantwortungsbewusst 
ist, Freude am Umgang mit Kin-
dern hat und im Rahmen seiner 
zeitlichen Möglichkeiten für die Kin-
derbetreuung zur Verfügung steht. 
Jugendliche müssen mindestens 14 
Jahre alt sein. Nach oben gibt es 
keine Altersgrenze. Für Jugendliche, 
die nach der Schule ein Au pair ab-
solvieren möchten oder sich für eine 
pädagogische Ausbildung interessie-
ren, ist der Kurs zudem eine gute 
Vorbereitung.
Die 17-stündigen Kurse beinhalten 
u. a. Themen wie die Entwicklung 
des Kindes, Erste Hilfe am Kind, Um-
gang mit schwierigen Situationen, 
altersgerechte Beschäftigungsmög-
lichkeiten, Pflege und Gesundheit 
sowie Rechte/Pflichten/Versiche-
rung/Verträge. Dementsprechend 
sind im Referententeam Experten 

unterschiedlicher Fachrichtungen, 
u.a. ein Medizinpädagoge, eine 
Dozentin in der ErzieherInnenaus-
bildung und ein Jurist, vertreten. Die 
Teilnahme am Kurs ist kostenfrei.
Nach erfolgreichem Abschluss des 
Kurses erhalten die frisch gebacke-
nen Babysitter ein Zertifikat und 
werden in einen regionalen Baby-
sitterpool aufgenommen. Babysitter 
aus dem Pool werden entweder auf 
direkte Anfrage im LIBa-Fami-
lienservicecenter oder über das 
Familienportal www.familienservice-
rundum.de vermittelt. (PM)

Das Projekt wird gefördert im Rahmen des 
ESF-kofinanzierten Operationellen Programms 
für Sachsen-Anhalt.
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25 Jahre Jan Otto – Hausmeisterservice und 
Baustoff handel in Barleben
>> Das hatte sich Jan Otto irgendwie 
anders vorgestellt. Seit 25 Jahren ist 
sein Unternehmen „Jan Otto - Haus-
meisterservice und Baustoff handel“ 
mittlerweile am Markt. „Es läuft gut. 
Die Aufträge sind da“, so der Unter-
nehmer. Eigentlich ein Anlass für eine 
Jubiläumsfeier mit Freunden, Mitar-
beitern und Geschäftspartnern. Doch 
die geltenden Kontaktbeschränkun-
gen machten ihm einen Strich durch 
die Rechnung. „Wir hatten in unse-
rem Umfeld frühzeitig signalisiert, 
dass es keine gemeinsame Feier 
geben kann. Dennoch schaute der 
eine oder andere zum Gratulieren 
und für einen kurzen Schnack bei 
uns rein“, sagte Jan Otto. 
So auch Barlebens Wirtschaftsförde-
rer Sven Fricke, der anlässlich des 
25-jährigen Firmenjubiläums die 
Glückwünsche im Namen der Ge-
meinde Barleben gern persönlich 
übermittelte. 
Das Unternehmen mit Sitz in der 
Bahnhofstraße 27/28 in Barleben be-
schäftigt insgesamt 14 Mitarbeiter. 
Zu den Kunden zählen vorwiegend 
Logistikunternehmen aber auch das 
Wasserstraßen- und Schiff fahrtsamt 

in Magdeburg und die Gemeinde 
Barleben. Die wichtigsten Dienstleis-
tungen sind die Grünpfl ege und der 
Winterdienst. Fast das gesamte Jahr 
über sind die Mitarbeiter mit groß-
fl ächiger Rasenmahd beschäftigt. 
So zum Beispiel am Wasserstra-
ßenkreuz und an der Schleuse in 
Niegripp am Mittellandkanal. „Die 
Schneemassen im Februar haben 

uns allerdings auch einiges abver-
langt“, merkte der Firmenchef an.
Neben seiner Unternehmertätig-
keit engagiert sich Jan Otto seit 
vielen Jahren auch im hiesigen 
Vereinssport. Er unterstützt bei-
spielsweise den FSV Barleben 
1911 sowie den Schützenverein 
Barleben und den Pferdesport der 
SG Motor Barleben. (tz)

Im Namen der Gemeinde Barleben gratulierte Sven Fricke vom Unternehmerbüro Firmenchef 
Jan Otto zum 25-jährigen Bestehen seines Betriebes. (v.r.). Foto: tz
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Barleben lässt sich testen

>> In der Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie ist der Einsatz von 

Schnelltests ein wichtiger und not-
wendiger Baustein. Bund und Länder 
haben sich darauf verständigt, dass 
künftig deutlich mehr Schnelltests 
eingesetzt werden sollen. 
Über die Testkonzepte in Schulen und 
Kindereinrichtungen hinaus, soll auch 
Bürger*innen mindestens einmal pro 
Woche ein kostenloser Schnelltest 
zum Beispiel in einem kommunalen 
Testzentrum angeboten werden. 
Die Gemeinde Barleben trägt diese 
Strategie mit und hat mit Unterstüt-
zung des „Landambulatorium Börde“ 
ein Testzentrum in der Mittellandhalle 

(Dahlenwarsleber Straße 3) einge-
richtet. An zwei Tagen in der Woche 
(donnerstags und freitags von 13:00 
bis 18:00 Uhr) können Bürger*innen 
hier einen Corona-Schnelltest ma-
chen lassen. Ende März öffneten sich 
das erste Mal die Türen. 
Die Tests sind für die Bürger*innen 
kostenfrei. Personen, die sich testen 
lassen möchten, müssen ihre Kran-
kenversicherungskarte dabeihaben. 
Termine werden nicht vergeben.
Die Schnelltests werden vor Ort von 
geschultem Personal durchgeführt. 
(tz)

Osterhase bringt kleine Überrraschungen
>> Die Birkenwichtel haben trotz 
Umzugsvorbereitungen, Kartons 
packen und Möbel rücken ein klei-
nes Osterfest in Ebendorf gefeiert.
Der Osterhase kam schon zum 
Frühstück mit zwei fleißigen Hel-
fern in jede Gruppe und besuchte 
die Kinder. Nachdem das ein oder 
andere Osterlied dem netten Besu-
cher vorgetragen wurde, zeigte sich 
Langohr spendabel und lies aus-
nahmsweise schon zum Frühstück 
eine kleine süße Überraschung bei 
den Kindern. 
Später fanden die Kinder auf einem 
Spaziergang oder in den Gruppen-
räumen  Osterkörbe sowie diverse 
Überraschungen, welche von den 
Eltern organisiert wurden sind.
Gespielt wurde unser Hase von 
unserer liebenswerten FSJ lerin 
Hannah Hinz. Zwei Kinder der Bä-
rengruppe begleiteten den Hasen 
durch die Gruppen, damit er nicht 

so schwer tragen musste. Ein herz-
liches Dankeschön möchte ich den 
Eltern an dieser Stelle ausrichten. 
Die doch großzügigen Gruppen-
geschenke ließen die Kinderherzen 
höher schlagen. (Kita Birkenwich-
tel/K. Martin)
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Senioren bekommen Schutzimpfung
>> Die Gemeinde Barleben hatte in 
Abstimmung mit dem Landkreis Börde 
Ende März eine Impfstation in der 
Mittellandhalle eingerichtet, um der 
Prioritätengruppe der Über-80-Jäh-
rigen die Corona-Schutzimpfung zu 
verabreichen. Ein mobiles Impfteam, 
bestehend aus Ärzten und Rettungs-
sanitätern, war an sieben Tagen vor 
Ort. Auf einer Impfstrecke mit vier 
Impfkabinen wurden pro Tag rund 60 
Bürger*innen geimpft.

Die Gemeinde hatte zuvor die Impfbe-
reitschaft bei den Über-80-Jährigen 
abgefragt und die Anmeldungen an 
den Landkreis weitergeleitet. Per 
Impfbrief sind die Impfwilligen vom 
Landkreis Börde über den genauen 
Termin für ihre Schutzimpfung infor-
miert worden. Insgesamt hatten sich 
438 Personen (Barleben 346, Eben-
dorf 69, Meitzendorf 23) über 80 
Jahre für eine Impfung angemeldet. 
Da sich der Standort für die dezen-
trale Impfstation in der Ortschaft 
Barleben befand, hatte die Ge-
meinde für die Impfwilligen aus den 
Ortschaften Ebendorf und Meitzen-
dorf, die nicht mobil waren, einen 
Fahrdienst eingerichtet.
Bei der Organisation der dezentra-
len Impfstation und des Fahrdienstes 

wurde die Gemeinde Barleben von 
der Freiwilligen Feuerwehr Barleben, 
dem Mehrgenerationenzentrum Bar-
leben und dem ASB-Regionalverband 
Magdeburg e. V. (Rettungswache 
Wolmirstedt) sowie einigen freiwilli-
gen Helfern unterstützt. 

Die dezentrale Impfstation in Bar-
leben war ein Zusatzangebot zum 
Impfzentrum in Haldensleben, um 
den Über-80-Jährigen den Weg nach 

Haldensleben zu ersparen. Weiterhin 
besteht für Impfwillige entsprechend 
der Prioritätengruppen laut Corona-
Impfverordnung die Möglichkeit, sich 
in dem Impfzentrum des Landkreis 
Börde in Haldensleben (Waldring 
113 b/c) gegen das Corona-Virus 
impfen zu lassen. Termine werden 
telefonisch über die Rufnummer 
des Patientenservice 116117 wie 
auch online auf der Internetseite 
www.116117.de vergeben. (tz)

Bild 1: Lothar und Inge Dobronz aus Ebendorf hatten sich für einen Impftermin im Impfzentrum 
in Barleben angemeldet und ließen sich bei DRK-Mitarbeiterin Yvonne Kirchhoff  registrieren. 
Bild 2: DRK-Mitarbeizter Mathias Deichsel bereitet die einzelnen Impfungen vor. Aus einer Dosis 
werden sechs Impfungen aufgezogen. Fotos: tz
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Aufruf zum Ideenwettbewerb:  
Ein Logo für Smart City Barleben 

22.4. Tag der offenen Tür im  
Regionalen Digitalisierungs-
Zentrum Barleben 
im Breiteweg 147

13.5. Einsendeschluss für den 
Logowettbewerb

18.6. gesamtdeutscher Digitaltag

info

Diese und noch viele weitere Schlag-
worte stehen per Definition für eine 
„Smart City“. Barleben wird bis Sep-
tember 2022 das Konzept für ihre 
Smart-City-Strategie entwickeln. 
Und dafür braucht es ein Logo – oder 
besser gesagt: eine Wort-Bild-Mar-
ke. Wir suchen alle kreativen Köp-
fe mit tollen Ideen – Meitzendorfer, 
Ebendorfer und Barleber Schüler, 
Bürger, Unternehmer, Lehrer, Ver-
waltungsmitarbeiter und Vereinsmit-
glieder* – kurzum: alle sind gefragt!  
Barlebens Erscheinungsbild nach au-
ßen als smarte Gemeinde soll über-
zeugend und modern sein, soll für 
alle drei Ortschaften stehen und das 
Wichtigste: viele Barleber sollen sich 
damit identifizieren können. Wir wol-
len unsere Vision von einer lebens-
werten und fortschrittlichen Zukunft 
zeigen, in der man sich was trauen 
darf und mitgestalten kann. Wie soll 

es sein, das Logo? Es darf funken, 
piepen und futuristisch sein, aber 
mit Sinn und Nähe zu unseren all-
täglichen Herausforderungen.
Ran an den Zeichenblock oder Com-
puter – alles ist erlaubt: von Hand 
gezeichnet oder mit Photoshop „ge-
baut“. Die besten drei Kreationen 
werden prämiert. Eine mehrköpfi-
ge Jury wird die Entwürfe bewerten 
und die Gewinner des Ideenwett-
bewerbs ausloben. Einsendeschluss 
ist der 13. Mai 2021. Der vollstän-
dige Text der Ausschreibung zum 
Wettbewerb steht auf der Barleber 
Website zum Download bereit. Das 
DigitalisierungsZentrum gibt eben-
falls Auskunft zum Wettbewerb. Die 
Einsendungen sind per E-Mail an die 
Adresse: digitales@barleben.de 
zu schicken. Es gibt tolle Preise zu 
gewinnen. Wir sind gespannt auf die 
Einsendungen!  

DigitalisierungsZentrum

Kontakt:
DigitalisierungsZentrum

Telefon: 039203 565-2000
digitales@barleben.de
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treff TERMINE:Der Tag der offenen Tür im Re-
gionalen DigitalisierungsZentrum 
wird stattfinden, entweder online im 
Internet oder live im Breiteweg 147.  
Was erwartet die Besucher? Es wer-
den u.a. die Funktionen des elektro-
nischen Personalausweises gezeigt, 
es wird der Barleber Mängelmelder 
„Sag‘s uns einfach“ präsentiert und 
das BarleberIdeenBoard für eine re-
gelmäßige Bürgerbeteiligung wird 
digital zur Verfügung stehen. Das 
und vieles mehr - freuen Sie sich auf 
viele interessante Präsentationen.

* Für eine bessere Lesbarkeit werden im Text  
männliche Personenbezeichnungen verwendet, wir 
schließen explizit kein Geschlecht aus.
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Regionale Produkte in der „Heidekiste“

>> Unter dem Motto „Lecker und von 
hier“ startete im Rahmen des gleich-
namigen LEADER/CLLD-Projektes in 
der LAG „Colbitz-Letzlinger Heide“ 
vor Weihnachten letzten Jahres die 
Heidekistenaktion des LIBa „Bes-
ser essen. Mehr bewegen.“ e.V.. 12 
kleine Erzeuger  und Kleinsterzeuger 
aus dem östlichen Landkreis Börde 
liefern seither die „Zutaten“ für die 
Produkte-Kisten. Mit der Bäckerei 
Möhring, den Schafspezialitäten von 
BUWATEC und den NABU Barleben 
e.V. kommen bislang schon allein  
drei Erzeuger aus unserer Einheits-
gemeinde.  Sehr gerne können sich 
auch weitere Erzeuger aus Barleben, 
Ebendorf und Meitzendorf oder die, 
die es werden wollen und eigene 

Produktideen haben – ob im Haupt-
, Nebenerwerb oder als Hobby, beim 
LIBa e.V. melden. Wir schauen dann, 
ob das Erzeugnis selbst mit in die 
„Heidekiste“ integriert werden kann 
bzw. legen auf jeden Fall gerne einen 
Flyer o.ä. mit in unsere Kisten. Ohne-
hin enthält jede Kiste eine Übersicht 
der Erzeuger inkl. Kontaktdaten und 
Hinweise auf Onlineshops, wenn vor-
handen, so dass im Nachgang jeder 
auch die Möglichkeit hat, direkt zu 
bestellen.
Bisher haben insgesamt knapp über 
150 Kisten einen Abnehmer gefun-
den – häufig als Präsent anlässlich 
von Festen bzw. Jubiläen oder um 
selbst einmal zu verkosten, wie die 
Region schmeckt.
Die „Heidekiste“ gibt es in unter-
schiedlichen Größen für 35,- € und 
60,- €, aber auch individuell zu-
sammengestellt. Der Inhalt wird 
saisonal angepasst und variiert je 
nach Verfügbarkeit der Produkte. So 
freuen wir uns im Frühjahr u.a. auf 
die frischen Salate vom Ökogarten-
baubetrieb Pirke aus Loitsche, die 
mit der Probierkiste bei uns geordert 
werden können. 
Und noch eine Besonderheit: Im 
Sinne des Upcyclings wird Verpackun-
gen, die ansonsten entsorgt worden 
wären, wie Pappkartons und Spankis-
ten, mit denen Obst und Gemüse im 

Einzelhandel angeliefert werden, ein 
zweite Leben eingehaucht: Veredelt 
als „Heidekiste“ für den Eigenbedarf 
oder zum Verschenken erfüllen sie 
noch einmal einen guten Zweck - ein 
kleiner Beitrag zur Schonung unserer 
natürlichen Ressourcen. 
Bestellungen nimmt der LIBa e. V. 
unter 039203 753910 oder info@
liba-bemb.de entgegen. Abgeholt 
werden können die Kisten nach Ver-
einbarung in der Bahnhofstr. 27 in 
Barleben. Wer nicht selbst kommen 
kann oder (Corona bedingt) möchte: 
Innerhalb unserer Einheitsgemeinde 
liefern wir nach Absprache auch aus. 
(PM/LiBa e. V.)

 Das sind die Erzeuger:
 *Mühlenbäckerei Düsedau
 *Spezialitäten Brau- & Brennerei    
   Eckart
 *NABU Barleben e. V.
 *Öko-Gartenbau Godenhart-Pirke
 *Rösterei Kaffeemühle
 *Imkerei Bördebiene
 *Bäckereri Möhring
 *Colbitzer Heide-Brauerei GmbH
 *BUWATEC/Schafspezialitäten
 *Heidelbeerverarbeitung Thomas
   Bamme
 *Börde Käse GmbH
 *Imkerei Andreas Lange
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Blumenwiese, Blühstreifen oder Blühwiese?
>> Im Ortschaftsrat Barleben wurde 
schon mehrfach das Anlegen von 
insektenfreundlichen Bereichen 
innerhalb der öffentlichen Grün-
anlagen angeregt. Auf Antrag der 
Fraktion Grüne stand dieses Thema 
nun auf der Tagesordnung der Sit-
zung im Februar. Ein Gastbeitrag von 
Ortschaftsrat Dr. Edgar Appenrodt:

„Rettet die Bienen“ – natürlich, 
das will jeder, der verstanden hat, 
dass ohne Insektenbestäubung 
unsere Nahrungsmittelproduktion 
zusammenbrechen würde! Neueren 
Untersuchungen zufolge ist jedoch 
die Anzahl der Insekten in Deutsch-
land in den letzten 25 Jahren um ca. 
75% zurückgegangen. Hauptgründe 
sind der Einsatz von Pestiziden und 
der Mangel an Blütenpflanzen. Wäh-
rend im Frühjahr noch viele blühende 
Grünstreifen, Bäume und Sträucher 
den Insekten Nahrung liefern, gibt 
es im trockenen Hochsommer in den 
geschotterten Vorgärten und Robo-
ter-dauergemähten Rasenflächen so 
gut wie nichts mehr. Da helfen auch 
keine gut gemeinten Insektenhotels. 
Dem Rückgang der Insekten folgt 
z.Zt. leider auch ein Rückgang von 
Singvögeln, denen neben Insekten 

gleichfalls viele Schädlinge als Nah-
rung dienen (Blattläuse, Raupen 
etc.). Wäre es daher nicht sinn-
voll, öffentliche (aber auch private) 
Grünflächen weniger zu mähen, 
mehr Blütenpflanzen wachsen zu 
lassen und somit dieser besorgnis-
erregenden Entwicklung entgegen zu 
treten? Es gibt Städte und Gemein-
den, die weniger über „smart city“ 
reden (engl. smart: klug, schlau), 
diesbezüglich aber handeln. Zum 
Beispiel Erfurt, hier wurden in den 
letzten Jahren 44% der städtischen 

Grünflächen nur noch einmal gemäht 
und so zu blühenden Wiesen (auch 
mit Disteln!) umgebaut. Ausführli-
che Darstellungen findet man unter 
(www.mdr.de/thueringen; „Mähen 
war gestern: Erfurt setzt auf Blüh-
wiesen…“, Beitrag vom 13.7.2020).

Nun zum Ortschaftsrat, wo Herr 
Dummernix vom Bau- und Ordnungs-
amt einige aus seiner Sicht dafür in 
Frage kommende Bereiche vorstell-
te. Eine kleine, im letzten Jahr durch 
den Wirtschaftshof weniger gemähte 

Bild 1: Grünfläche am Bolzplatz in der Lindenallee in Barleben. Foto: Gemeinde Barleben 

22 | Im Blickpunkt



Grünfläche am Bolzplatz Lindenal-
lee (Bild 1) war Ausgangspunkt der 
Diskussion. Dabei zeigte sich, dass 
es große Unterschiede bei den Er-
wartungen der Ortschaftsräte, aber 
auch Einwohner zu diesem Thema 
gibt. Ein kleiner Meinungsauszug: 
„Blütenpflanzen ja, aber bitte kein 
blühendes Unkraut oder vielleicht 
Disteln.“ „Nur eine (teuer?) angeleg-
te Blumenwiese zählt als solche, nicht 
das, was sich von allein ansäht und 
dazu brauchen wir Haushaltsmittel.“ 
„Eine Blühwiese ist doch etwas an-
deres, als eine Blumenwiese oder ein 
Blühstreifen“ (Unterschiede wurden 
aber nicht genannt!). „Nicht neben 
dem Friedhof, hier nicht zu Mähen, 
wäre pietätlos.“ Zusätzlich berichtete 
die Verwaltung von Anwohnern, die 
sich im Sommer über eine zu gerin-
ge Mahd der Grünstreifen vor ihrem 
Haus beschwerten und solche, die 
das Gegenteil wollten. Nach emotio-
naler Debatte fand man jedoch einen 
Kompromiss und beschloss, erstei-
mal die kleine „Versuchsfläche“ am 
Bolzplatz Lindenallee auf ca. 500 m2 

zu erweitern, dort nur einmal im Jahr 
zu mähen und deren Entwicklung zu 
beobachten. Vorsichtshalber sollte 
auf einem nebenstehenden Schild 
auch der Zweck der Maßnahme er-
läutert werden.

Meine Einschätzung: Letztlich muss 
das Problem erst einmal bei den Men-
schen im Bewusstsein ankommen, 
bevor mehr Akzeptanz der dringend 
notwendigen Schritte eintritt. Eini-
ge der im Hochsommer blühenden 
Pflanzen wie Wegwarte, Schafgarbe, 

oder Wegerich stellen für manche 
Menschen leider nur lästiges Unkraut 
dar, für andere sind sie geschätzte 
Heilpflanzen. Den Insekten ist beides 
völlig egal. Die Blüten dienen ihnen 
als Nahrungsquelle in einer für sie 
sehr nahrungsarmen Zeit. Deshalb 
könnten wir hier Hilfestellung leisten, 
nicht nur durch den Umbau von öf-
fentlichem Grün. Auch in heimischen 
Rasenflächen gäbe es leicht Möglich-
keiten, Weißklee, Gänseblümchen 
und andere niedrige Blütenpflanzen 
auf Blühinseln einige Zeit stehen zu 
lassen, ohne dass der Rasencha-
rakter dadurch verloren ginge (Bild 
2, Hornklee). Oftmals werden dazu 
Fragen von verwunderten Besuchern 
aufkommen. Aus eigener Erfahrung 
kann ich jedoch berichten, dass selbst 
Kinder schneller dafür Verständnis 
zeigen, als Erwachsene, denen bisher 
nur ein „gepflegter englischer Rasen“ 
als das non plus Ultra suggeriert 
wurde. Hilfreich wäre, wenn auch sie 
nach diesen Ausführungen diesbe-
züglich etwas aufgeschlossener sein 
könnten. 

Bild 2: Hornklee auf einer gemähten Rasenfläche. 
Foto: Dr. E. Appenrodt 
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Zusammen bewegen wir mehr.

Emons Spedition GmbH | Herr Lars Loth | Bei den Mühlen 1 | 
39343 Uhrsleben | lars.loth@emons.de | +49 39052 904-100

Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich per Post oder über unsere 
Karriereseite. Dort finden Sie nähere Informationen.
https://emons-karriere.de/

 Erfahrung als Staplerfahrer von Vorteil - Staplerschein
 Erste Erfahrung im Bereich Lagerwirtschaft wünschenswert
 Flexibilität, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 Bereitschaft zur Schichtarbeit

Lagerarbeiter (m/w/d) für unser Umschlagslager 
in Uhrsleben

 Erfahrung als Fahrradmonteur im Bereich E-Bike und Pedelec wünschenswert
 Montage, Reparatur, Wartung und Inspektion von Pedelecs
 Arbeiten in ruhiger Atmosphäre von Montag bis Freitag 
 30 oder 40 Stunden Woche
 Flexibles Arbeitszeitfenster von 7 - 18h 

Fahrradmonteur (m/w/d) für unseren Logistikstandort 
in Barleben

 Bereich Disposition
 Bereich Abfertigung
 Bereich Vertrieb/Service

Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) für unsere 
Niederlassung in Uhrsleben

Wir suchen ab sofort
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Meitzendorfer Str. 1     
39179 Barleben

039203 / 75 79 92     
039203 / 75 79 96

www.ra-bergemann.deinfo@ra-bergemann.de

„Barleber Fight-Night“ auf Juli verschoben
>> Die zweite „Barleber Fight Night“ 
in der Mittellandhalle in Barleben 
wird nicht wie geplant am 1. Mai 
stattfinden. „Aufgrund der Pande-
mie-Situation habe ich mich dazu 
entschieden, die Veranstaltung auf 
den 10. Juli zu verschieben“, teil-
te Organisator Andreas Günther 
mit. Das gibt mehr Zeit für die 

Vorbereitung. Das geplante Pro-
gramm soll bestehen bleiben und 
wird sogar noch ergänzt. „Die Gäste 
können sich auf eine tolle Sommer-
party mit spektakulären Kämpfen 
und Showacts freuen“ so Günther. 
Auch bei der zweiten Auflage wird 
das Super4Turnier im Weltergewicht 
wieder ein Höhepunkt sein. Mit dabei 

ist diesmal der Lokalmatador von der 
Schwerathletikscheune Barleben, 
der „Skorpion“ aus Aschersleben, 
Julian Vogel. Er trifft auf Mirko Ko-
enig vom Germanen Boxstall Kiel, 
Karim Berisha von der Sportschule 
International aus Leipzig und Abied 
Hajazada von der LDF Boxpromotion 
aus Magdeburg. (tz)

Gemeinde investiert weiter in die      
Sicherheit der Feuerwehr
>> In gemeinsamer Arbeit stre-
ben die Ortswehrleitungen und 
die Gemeindewehrleitung mit der 
Gemeindeverwaltung nach der 
höchstmöglichen Sicherheit in den 
drei Ortsfeuerwehren der Gemein-
de Barleben. Dieser stetige Prozess 
wird auch durch die Feuerwehr-Un-
fallkasse unterstützt, welche den 
Feuerwehren und Gemeinden mit 
Rat zur Seite steht. So fand sich bei-
spielsweise in einem Mängelprotokoll 
der Feuerwehr-Unfallkasse Mitte 
die fehlende Schwarz-Weiß-Tren-
nung im Feuerwehrhaus Meitzendorf 
wieder. Darunter ist unter ande-
rem die ordnungsgemäße Trennung 
von Einsatzbekleidung zu privater 

Bekleidung zu verstehen. Diesen 
Punkt stellte die Gemeinde Barleben 
nun mit der Lieferung von Spinde für 
die Bekleidung der Feuerwehrange-
hörigen ab. Auf der linken Seite des 
Spindes findet die Einsatzbekleidung 
ihren Platz, wo sie gut auslüften 
kann. Rechts daneben befindet sich 
ein abschließbares Abteil, in dem 
neben der privaten Bekleidung auch 
Wertsachen abgelegt werden kön-
nen. Jeweils oberhalb auf einem 
Spind findet sich ein Helmhalter zur 
ordnungsgemäßen Lagerung wieder. 
Wir sind froh, dass unser Feuerwehr-
haus damit wieder ein Stück sicherer 
geworden ist. Und wie auf dem Bild 
zu sehen ist: Mindestens einen Platz 

haben wir noch frei - also lernen Sie 
doch mal Ihre hiesige Feuerwehr 
kennen und machen Sie mit! (FFW 
Meitzendorf/S. Kraft)
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FSV Barleben erweitert eigenen Fanshop
>> Seit dem Jahresbeginn geht der FSV 
Barleben 1911 mit seinem eigenen Fan-
shop bereits neue Wege. Viele haben 
auch schon das Angebot genutzt und ei-
nige der tollen Freizeitprodukte bestellt. 
Und nun hat der FSV seinen Fanshop 
noch einmal erweitert. Konnten bisher 
T-Shirts, Hoodies, Tassen oder andere 
Accessoires bestellt werden, gibt es nun 
Team- bzw. Fanartikel. Schals, Mützen 
oder sogar Badelatschen im FSV-De-
sign können nun bestellt werden. „Aber 
auch Schutzmasken im FSV-Design 
oder personalisierte Handtücher kön-
nen dort ab sofort bestellt werden“, so 
Andreas Ibe vom FSV. „Dieses Angebot 

richtet sich nicht nur an alle Fans und 
Freunde, sondern ist auch für jedes ein-
zelne FSV-Team eine schöne Alternative 
um die Verbundenheit zum Verein zu 
zeigen.“ führt Ibe weiter an. Und spe-
ziell bei den Nachwuchsteams können 
die Kids nun noch einheitlicher auf-
treten und Eltern und Trainern bieten 
diese Fanartikel auch Alternativen zu 
Geburtstagsgeschenken oder kleinen 
„Auszeichnungen“ an. Der FSV hofft mit 
diesem Angebot nicht nur den Nerv der 
Fangemeinde zu treffen, sondern auch 
den einen oder anderen Einnahmever-
lust der letzten Monate wettzumachen. 
(FSV Barleben/A. Ibe)

Blaulichttag der Gemeinde Barleben             
auf 2022 verschoben

>> Zwei Jahre ist es mittlerwei-
le her, dass sich im Innenhof und 
auf dem Parkplatz Nord der Mittel-
landhalle in Barleben verschiedene 

Uniformen, Blaulichter, schwere 
Gerätschaften und viele neugie-
rige Zuschauer tummelten. Der 
erste Blaulichttag der Gemeinde 
Barleben lockte gut 400 Besu-
cherinnen und Besucher an und 
war damit ein voller Erfolg. In Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde 
Barleben hatte der Verein Pro Po-
lizei Sachsen-Anhalt e. V. diesen 
Familientag organisiert. Ziel ist es, 
die Menschen hinter den „Blau-
lichtern“ und Uniformen wieder 
sichtbarer zu machen. Damit auch 
wirklich alle Aussteller besucht 
wurden, konnten sich die teilneh-
menden Kinder an jedem Stand 
einen Stempel abholen. Waren 
alle Stempel eingesammelt, konn-
te der Zettel anschließend in einen 
Lostopf geworfen und mit etwas 

Glück ein Preis gewonnen wer-
den. Auch in den Jahren 2020 und 
2021 war die Durchführung des 
Blaulichttages in der Gemeinde 
Barleben geplant. Aufgrund der 
herrschenden Pandemie fielen 
die Familienfeste allerdings aus. 
Trotzdem geben die Gemeinde 
Barleben und der Verein Pro Poli-
zei Sachsen-Anhalt e. V. nicht auf: 
„Wir hoffen, dass wir im nächsten 
Jahr endlich wieder interessierte 
Familien und unsere Blaulichter 
zusammenführen können. Die 
ersten Anmeldungen liegen uns 
bereits vor.“, so Karolin Brauns-
berger-Reinhold, Vorsitzende des 
Vereins. Am 04. Juni 2022 soll 
der nächste Blaulichttag der Ge-
meinde Barleben endlich wieder 
stattfinden. (kbr)

Beim ersten Blaulichttag 2019 präsentierten 
sich verschiedene Einsatzkräfte auf dem Hof 
der Mittellandhalle und gaben Einblicke in ihre 
Arbeit  Archivbild: Gemeinde Barleben
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